
1. Beiblatt Beiblatt zur P~rlamentskorr~spondenz6 9.September 1950. 

A n.f rag e b e a n t W 0 r tun g • 

Bundesminister für Jastiz Dr 0 T s c 11 a d. c",- beantwortet die Anfrage 

der Abg. Hin t ern d 0 r f er' und GerL. ~ betreffend die Rückgliederung 

derniederösterreichischen Gemeinden Artstetten, Klein~Pöchlarn, Lehen, 

Leiben und Weitenegg zum Gerichtssprengel PGrsenbeug, nunmehr wie folgt: 

:Mit der Verfügung des Rei.chsjustizministeriums vom 29. September 1943, 

Zl. 3200 ... 1a - 1975 f wurden auf Grund des § I der Verordnung vom I.SeP­

tember 1939, RGB1.I, 8.1658 (Vereinfachungsverordnung), mit Wirkung vom 

1. November 1943 die nördlich der Donau gelegenen Gemeinden Artst etten, 

Klein-Pöchlarn, Lehen, Leioen und Wei tenegg aus dem GerichtsbezirkPersen­

beug ausgeschieden und dem Gerichtsbezirk Melk zugelegt. Dies war seinerzeit 

vom Oberlandesgerichtspräsidium Wien mit Rücksicht darauf beantragt worden. 

da$s nach der Übernahme der Betreuung des damaligen Amtsgerichtes Persen­

beug durch das. damalige Amtsgericht Ybbs die Zureise für die Bewohner 

dieser G~~meinden nach Ybbs über Melk führte. Die Verfügung hinsichtlich der 

Ubertragung der Geschäfte des Gerichtes in Persenbeug an das Gericht in 

Ybbs war durch das Oberlandesgerichtspräsidium Wien ( vom 5. April 1943 

und 25"Juni 1943) getroffen worden" 

Diese Roge1ungwurde nun mit Wirksamkeit vom I.Jänner 1946 aufgehoben. 

~t diesem Tage übernahm das Bezirksgericht Persenbeug wieder die Gerichts~ 

barkeit für ~cinen Sprengol, mit Ausnahme der Haf.tsachen. welche bis auf 

weiteres noch dem Bezirksgericht Ybbs zugewiesen blieben, Eine Rück­

gängigmachung der vom Reichs~ustizministeritUllgetroffenen Massnabme ist nicht 

e~fo1gt. Eine derartige, eine Sprengeländerung darstellende Massnahmekönnte 

nur durch das Bunde smini stcrium für Justiz mit einer Verordnung gemäss 

§ 80 Abs.3 ZI.4 des Beh?r dCDUJerlei tungsgesetzes, StGBl "Nr. 94/1945, 

im Einvernehmen mit nem.Bundeskanzleramtc und dem Bundesministerium für 

Finanzen verfügt wcrdeno 

Die Frage wurde zum ersten Mal durch die an das Bezirksgericht Persen­

beug am 6.Jun1 1949 geric~tete Eingabe des Notars Dr.Friedrich Tschirf, 

Pcrsenbcug,angeschni tten, welcher einerseits wegen de.s Umstandes, dass sich 

die Grundbücher der genannten Gemeinden in Melk befinden, andererseits 

mtt der Behauptung der angeblich schlechteren Verbindung dorthin das 

Ersuchen um Sprengeländerung und um Rückführung c :er Grundbücher stellte. 

Bei der damaligen Sachlagewarcn jedoch d5.e vorgebrachten Gründe zu einer 

derart einschneidenden Massnar...mc nicht hinreichend •. Dabei ging das 
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2. Beiblatt Beibla.tt zur P2.rlam2ptsl~..<?..!'-.~!?spondenz. 9"September 1950. 

BWldesministcrium für Justiz bei se iner ncgati. Vül'l Ste llungnahrtte davon aus, 

dass die Entfernun~ der fünf Gemeinden yon Molk nicht grösser ist als von 

Persenbeug, eine Vermeh.r·~mg der Geschäft.e des noch schwach besetzten Ge­

richtes in Persenbeug vel'Illieden werd.en solHe uad, was auch heute noch am 

sohwersten ins Gewicht fällt, die Verwaltu.ngsbchörden.für alle Gemeinden 

des Bezirksgerichtes Pcrser..bcug sich ill :Mclk 'lJefindeu" Die Einwohner der 

f"llnf Gemeinden D1ÜS sen da.'eJ;1n Ve·rvvaltungsa:rJ.g:~lc·genhoit(~n nach Melk über 

die Donau fahren. 

Die gegenständliche Anfrage vom 1.März 1950 greift aus den Argumonten 

für die Sprangeländ.c.l·ung im v/eSent lichen nur die Verkehrsschwierigkeiten 

bn Winter heraus. 

Das Ober1a.1'l.desgeriohtspl'äsidium Wien hat nun neuel:'lich ei1'l.gehon.de Er­

hebungen gepflogen. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Gemeindon 

K1ein .. Pöch1arn und Wcitenegg ausdrücklich gegen eine Rückgliederung stel­

len. Die anderen drei Gemeinden haben sich dafür ausgesprochen .. (Aller­

dings steht die Bevölkeru.ng, zw::lindestens in Artstetten, wie sich aus 

dem Gendarmeriebericht vOm 28 c; M'arz 1950 ergibt, nicht geschlossen hin­

ter dem Beschluss ihrer Gcmeindevcrtretuug(t') Diese Gemeinden argumentieren 

dami t, dass die obcr- unduntcl'halb der Donau liegenden Gebiete in rvirt-. 

schaftlicher und politischer Hinsicht (offensichtlich aus.Wahlgründen) 

verschiedene Interessen haben~ Dies mag wohl in dem genanntc;n·Be1ang~n zu­

treffen, ist aber für dir) Rechtspflege l:'!icht von aussohlaggebender Be­

deutung. Die behauptete grosse Entfernung und schlechte Verkehrsverbindung 
~. -

ist nicht allzu ernst zu nehmen, zurnal kaum.oine der fünf Gemeinden zum 

ßezirksgericht Persenbeug näher als nach Melk hat. Im Gegenteil, Weitenegg, 

Lehen und Leiben befinden sich sogar in unmittelbarer Walle von Melk( DL' 

Verkehrsfrage kann im Jahre 1950 gegcnübe~ den verf10ssene~ Nachkriegs­

jahren jedenfalls nicht mehr ais brennend oder allein entscheidend hinge­

stellt werden. Die Gemeinde Klein-Pöchlarn, die von den fünf Gemeinden 

dem Bezirksgericht Persenbeug ,:: ~ächstel1 liegt, hebt sogar die günst~ge 

Autobus-und Zugsverbindung nach Melk hervor und lehnt die Rückgliede~ung ab. 

Der Gerichtsbezirk Persenbeug ist seit Auflassung der Bezirkshauptmann­

.' schaft Pöggstall der Bezirkshauptnanl'lschaft lmd dem Finanzamt Melk ange­

gliedert. Dort befindet sich aucl'$lie Gewe·(·bekar..:n:.ler, das Arbeitsamt und ein 

Krankenhaus. Durch die Rückführung der fünf Geneinden würde jedoch eine 

Änderung des politischen und Finanzbezirkos nicht erfolgen., In allen diesen 

Angelegenheiten müsste daher die Bevölkerung 11uch wie vor !luch :Melillt, in 

Gerichtssachen aber nach Pcrsenbriug fahrel1. Solange also die Bczirksho.upt-

131/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



3.Be iblnt t 

ük~SChnft Pöggstnll noch nicht errichtet ist, besteht dnher aus Zweckmäs­

sigkei tsgründen kein Anlass J eine GerichtsspreY!gcländerung herbe izuführen. 

Zusammenfassend sei fcstgohalten. dass die Frage der Rückgliederung 

wohl erst im Zeitpunkt der Errichtung der Bezirkshauptnmmschnft Pöggstall 

(an db j edooh derzeit nicht einr.1ul gedacht wird) in ein entscheidungsreifes 

Stadiun treten dürfte. Eine frühere Rückgliederung kann jedenfalls derzeit 

von hier aus nicht in Betracht gezogen werden. 
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